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Betrifft

Vereinbarung geman Artikel 15a B-VG Uber die Anderung der Vereinbarung gemaR Artikel
15a B-VG Uber den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots;
Stellungnahme zum Entwurf vom 2. Mai 2014

Zum Ubermittelten Entwurf der Vereinbarung gemaR Artikel 15a B-VG (iber die Anderung
der Vereinbarung gemal Artikel 15a B-VG uber den Ausbau des institutionellen
Kinderbetreuungsangebots wird seitens der Abteilung Kindergarten folgende

Stellungnahme abgegeben:

Grundsatzlich wird die Verlangerung dieser Vereinbarung begruf3t und auch die
Berucksichtigung der bereits in diesen Entwurf eingearbeiteten Erfordernisse seitens des

Landes Niederosterreich.

Zu Artikel 3 Abs. 4:

Da auch private Trager einen Zuschuss aus dieser Artikel 15a B-VG Vereinbarung

erhalten kénnen, sollte auch deren Anteil in die Kofinanzierung des Landes eingerechnet

werden konnen.

Zu Artikel 3 Abs. 6:
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Dieser Absatz nimmt Bezug auf eine erst zu erarbeitende Vereinbarung, die mit der
gegenstandlichen Vereinbarung nicht in Verbindung steht. Die rechtliche Relevanz dieses

Absatzes kann nicht erkannt werden.

Zu Artikel 4:

In den Erlauterungen wird die Qualifizierung des Personals unterschiedlich geregelt.
Einem verpflichtenden Abschluss der Befahigungsprufung als Kindergartenpadagogin, wie
in den Erlauterungen zu Z 5 (Artikel 4) vorgesehen, kann fir den Bereich der
Tagesbetreuungseinrichtungen, die nicht Kindergarten sind, nicht zugestimmt werden, da
die landesgesetzlichen Vorschriften fur die Tagesbetreuungseinrichtungen einen solchen
Abschluss nicht vorsehen. In den Erlauterungen zu Z 6 (Artikel 5) wird richtig auf die

landesgesetzlichen Vorschriften fur die Qualifizierung als Fach- oder Hilfskraft abgestellt.

Zu Artikel 4 Z. 8:

Dieser Anderung zum Entwurf vom 2. April 2014 kann nicht zugestimmt werden. Die

generationenubergreifende elementare Kinderbildung und —betreuung hat nichts mit den
Offnungszeiten der Kinderbetreuungsinstitution zu tun und daher sollte sie auch nicht auf
VIF-konforme Kinderbetreuungseinrichtungen beschrankt werden.

Dem Erfordernis Personen, die das 65. Lebensjahr Uberschritten haben, mindestens 10
Stunden pro Woche in den Tagesablauf zu integrieren, kann ebenfalls nicht zugestimmt
werden. Mit einem Mindestmal’ von 5 Stunden pro Woche sollte das Auslangen gefunden
werden. Damit kann diese Form der Betreuung auch realistischer Weise durchgefihrt

werden.

Zu Artikel 5 Abs 1 lit e:

Nachdem nun Investitionskostenzuschiisse laut Artikel 5 Abs 1 lit a auch zur rGumlichen

Qualitatsverbesserung bestehender Einrichtungen zur Verfugung stehen (maximal 50.000
Euro je Gruppe), ware es notwendig, auch die Investitionskostenzuschusse fur
Tagesmutter gemal Artikel 5 Abs 1 lit e in der HOhe von maximal 750 Euro nun auch fir
bestehende Tagesmdutter zu gewahren, denn auch bei bereits aufrechter
Pflegestellenbewilligung kann es die Notwendigkeit von Qualitatsverbesserungen fur die

Sicherheit und den Transport der betreuten Kinder geben.

Zu Artikel 5 Abs 1 lit g:
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Ausdrucklich begrifdt wird die Moéglichkeit, fir die Anstellung von Tagesmdttern fur

maximal drei Jahre einen Lohnkostenzuschuss sowie einen Zuschuss zum

Administrativaufwand zu gewahren. Nachdem viele Tagesmdutter eine Tatigkeit als

selbstandige Tagesmditter bevorzugen, sollte auch fir jene Gruppe ein Zuschuss in der

Hoéhe von maximal 10.000 Euro zu den Kosten der Sozialversicherung (GSVG) gewahrt

werden. Dadurch kann unter Umstanden auch eine sozialversicherungsrechtliche

Besserstellung durch Selbstversicherung erreicht werden.

Zu Artikel 5 Abs. 11:

Die Beschrankung der Verwendung des Zweckzuschusses auf 25 % fur Drei- bis

Sechsjahrige kann nicht akzeptiert werden. Die Sinnhaftigkeit dieser Beschrankung wird
grundsatzlich in Frage gestellt. Jedenfalls kann sie nicht in einem geringeren Ausmalf}

vereinbart werden, als dies bereits im Entwurf vom 2. April 2014 mit 30% enthalten war.

Artikel 6 Abs. 1:

Die Bestatigung soll die zusatzlich geschaffenen Platze in elementaren Kinderbildungs-

und —betreuungseinrichtungen aufgeschliisselt nach Offnungszeiten und Altersgruppen
darstellen. Die Darstellung nach Altersgruppen ist in diesem Entwurf neu und kann nicht
akzeptiert werden, da dies statistisch kaum darstellbar ist.

Es kann zwar mitgeteilt werden fur welche Altersgruppe der jeweilige Ausbau erfolgen soll
und es ergibt sich aus den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen und den daraus
folgenden Bescheiden flr welche Altersgruppen die betreffenden
Kinderbetreuungseinrichtungen eingerichtet ist, dartber hinaus ist jedoch nicht vorstellbar,

welche Altersgruppen genannt werden sollten.

Die in den Erlauterungen aufgenommene Regelung, wonach die Bestatigung Uber die
Verwendung der vom Bund gewahrten Zuschusse entsprechend den
landesverfassungsrechtlichen Vorschriften durch den jeweiligen Landeshauptmann oder
ein zustandiges Mitglied der Landesregierung zu unterzeichnen sei, ist zum einen formal
Uberschieldend, zum anderen gibt es keine landesverfassungsrechtlichen Bestimmungen,
wonach eine Bestatigung an den Bund durch den Landeshauptmann oder das zustandige
Mitglied der Landesregierung zu unterfertigen sei.

Dieser Satz moge daher wieder aus den Erlauterungen entfernt werden und die bisherige

Handhabung zum Tragen kommen.
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Die Regelung in den Erlauterungen, nach der in begrindeten Ausnahmefallen eine
Fristerstreckung fur den Nachweis der widmungsgemafen Verwendung durch schriftlichen
Antrag durch das Bundesministerium flr Finanzen bewilligt werden kdnne, ist nicht in der

Vereinbarung gedeckt und erscheint entbehrlich.

Es darf darauf hingewiesen werden, dass sich Erlauterungen auf den Vereinbarungstext
beziehen missen und keine neuen, zusatzlichen Regelungen mit beiderseitiger

Verbindlichkeit schaffen konnen.

Zu Artikel 10:
Der vorliegenden Formulierung kann nicht zugestimmt werden. Es moge die Formulierung

des Entwurfes vom 2. April 2014 in die Letztfassung wieder aufgenommen werden.

Ergeht an:
1. Prasidium des Nationalrates

NO Landesregierung
Im Auftrag
Mag.Staar
Abteilungsleiter

Dieses Schriftstiick wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur

AMTSSIGNATUR

www.parlament.gv.at



		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




